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				 Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.


	[image: ]
	Ferdinand II.: Abtruck / Einer Käyserlichen Declaration. So Ihre Käyserl: May: wegen deß Geistlichen vorbehalts / beym ReligionsFrieden / unnd daher rührenden restitution, der Geistlichen Gueter herauß kommen lassen / auch nachzutrucken anbefohlen

	







nicht mheer qualificiret seyn / selbst verlassen müssen. Alß dann auch die dem Geistlichen vorbehalt inserirte Wörter / welcher sich aber beyder ReligionStände nicht haben vergleichen können / gegen so klaare Zusage / vnd aydliche Verbündnuß der Stände / beyderseits Religionen, vber dem gantzen Innhalt des ReligionFriedens / nichts jrren können / Sintemahl eben darumb / weil beyde theil sich in diesem Punct nicht vergleichen kundten / Sie solchen / zu Käys. Ferdinandi L. außschlag gesetzet / vnd als seine L. denselben geben / vnnd sie hierüber / der Käyserl. Mayest. sich submittirt, ist ein solcher dem ReligionFrieden einverleibet / auch als eine gemeine ReichsConstitution vnd Ordnung / von den sämptlichen Ständen des Reichs bekräfftiget vnnd publicirt, Wie dann ermelter Consens vnnd approbation auß der subscription vnnd versiegelung des ReligionFriedens / Als auch obangezogener der protestirenden Stände heimbstellung / gnugsamb dargethan wird / vnnd sich mit fuegen weiters nicht lest disputiren.

Wann auch endlich / vnd zum Dritten / wiederumb auff die Bahn gebracht werden wil / (wiewol dem Ersten von Vns gesetztem Puncten, fast entgegen / alß darinnen man so gaar den Geistlichen / welche keine Reichs Stände seyn / kein privilegium Religionis gestendig seyn wollen) gleichsam auch die Vnterthanen der Reichs


Empfohlene Zitierweise:
Ferdinand II.: Abtruck / Einer Käyserlichen Declaration. So Ihre Käyserl: May: wegen deß Geistlichen vorbehalts / beym ReligionsFrieden / unnd daher rührenden restitution, der Geistlichen Gueter herauß kommen lassen / auch nachzutrucken anbefohlen. Johan Hallervord, Rostock 1629, Seite 25. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Restitutionsedikt_VD17_3-626243N.pdf/30&oldid=- (Version vom 1.8.2018)
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